
Anlage 5 zur Vorlage 807/2022

Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr
2024 2025 2026

Euro Euro Euro Euro Euro
1 2 3 4 5

1 Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn 1) 35.529.837

2 +
Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum 

Jahresbeginn 2) 33.900.000

3 - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn 3) 0

4 = liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn 69.429.837

5 -
Auszahlungen aufgrund von übertragenen 

Ermächtigungen der Vorvorjahre
0

6 +

Einzahlungen aus nicht in Anspruch 

genommenen Kreditermächtigungen für 

Investitionen und Investitionsförder-

maßnahmen aus Vorvorjahr 4)

0

7  +

Einzahlungen aus übertragenen 

Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -

Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus 

Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 

GemHVO)

0

+/-

veranschlagte Änderung des Finanzierungs-

mittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO) 5) -768.842 -53.952.719 -4.227.190 810.916 -290.491

enthaltene Aufnahme von Krediten 

(inkl. Umschuldungen) 6) 0 20.000.000 65.000.000 33.000.000 0

enthaltene Tilgung von Krediten

(inkl. Umschuldungen)
-4.848.390 8.347.470 7.007.500 9.873.500 19.726.000

9 =
voraussichtliche liquide Eigenmittel zum 

Jahresende
68.660.995 14.708.276 10.481.086 11.292.002 11.001.511

10  - 
davon: für zweckgebundene Rücklagen 

gebunden 7) -734.974 -734.974 -734.974 -734.974 -734.974

11  - für sonstige bestimmte Zwecke gebunden 8) -3.582.861 -3.388.671 -3.450.171 -3.511.671 -3.573.171

12  = 
vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende 

ohne gebundene Mittel
64.343.160 10.584.631 6.295.941 7.045.357 6.693.366

13  
nachrichtlich: voraussichtliche 

Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) 9) 5.759.948 5.599.772 5.946.272 6.312.319 6.583.616

1) aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres, entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

2)
entspricht dem Konto 1492 -Sonstige Einlagen-

3)
Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen 

hier berücksichtigt werden.

4)
Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist.

5)
entspricht Zeile 36 im Finanzhaushalt

6)
Die geplante Kreditaufnahme in 2023 beinhaltet die Auszahlung eines im Jahr 2022 abgeschlossenen Forward-Darlehens i. H. v. 20 Mio. Euro.

Die Kreditermächtigung stammt aus dem Jahr 2021.

7)
Einzelaufstellung zweckgebundene Rücklagen vgl. Anlage 4 Nr. 2

8)
Einzelaufstellung sonstige Zweckbindungen vgl. Anlagen 4 Nr. 3 und 5 Nr. 2

9)

Berechnung Mindestliquidität 2023 2024 2025 2026
VVVJ 262.883.073 278.482.849 298.599.871 314.858.034
VVJ 278.482.849 298.599.871 314.858.034 333.389.920
VJ (Plan) 298.599.871 314.858.034 333.389.920 339.294.480
Durchschnitt 279.988.598 297.313.585 315.615.942 329.180.811
2% 5.599.772 5.946.272 6.312.319 6.583.616

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

 Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert

der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr 

vorangehenden Jahre belaufen. Im Übergang von der Kameralistik wurden zwei vom Hundert der durchschnittlichen Summe der Ausgabe der 

vergangenen drei Jahre im Verwaltungshaushalt zugrunde gelegt.

Nr.

Finanzhaushalt Finanzplanung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten 1) Vorjahr

2022

Haushaltsjahr

2023

8

Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239)


